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Proposition de la minorité I CPS
(von Siebenthal, Addor, Amstutz, Clottu, Hurter Thomas, Kel-
ler-Inhelder, Salzmann, Zuberbühler)
Le présent arrêté ...
(= art. 3 du projet)

Proposition de la minorité II CPS
(von Siebenthal, Addor, Amstutz, Clottu, Hurter Thomas, Kel-
ler-Inhelder, Salzmann, Zuberbühler)
Le présent arrêté ...
(= art. 3 du projet)

La presidente (Carobbio Guscetti Marina, presidente): Tutte
queste proposte sono state respinte precedentemente.

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; 18.094/19421)
Für Annahme des Entwurfes ... 150 Stimmen
Dagegen ... 35 Stimmen
(6 Enthaltungen)

19.028

Internationaler Strafgerichtshof.
Änderung des Römer Statuts

Cour pénale internationale.
Amendement du Statut de Rome

Erstrat – Premier Conseil

Nationalrat/Conseil national 18.09.19 (Erstrat – Premier Conseil)

Merlini Giovanni (RL, TI), per la commissione: Lo scorso 28
agosto la vostra commissione, dopo essere entrata in mate-
ria senza alcuna opposizione, ha esaminato il messaggio del
Consiglio federale concernente la ratifica delle modifiche del
14 dicembre 2017 dello Statuto di Roma che riguarda la Cor-
te penale internazionale, decidendo di raccomandarvi con 19
voti favorevoli, nessun contrario e 5 astensioni l'approvazione
del relativo disegno di decreto federale.
Scopo del progetto è di contrastare l'impunità di strumenti de-
vastanti in guerra, codificando l'estensione della competenza
della Corte penale internazionale di giudicare in quanto crimi-
ne di guerra anche l'uso delle seguenti tre categorie di armi:
la prima categoria concerne le armi biologiche, la seconda le
mine antiuomo, armi che feriscono mediante schegge non ri-
levabili ai raggi X, e la terza le armi laser accecanti. In effetti,
il 14 dicembre 2017 l'Assemblea degli Stati membri dello Sta-
tuto di Roma si è pronunciata in favore di questa estensione
della competenza giurisdizionale della Corte.
Per il nostro paese tale modifica non comporta un'ulteriore
necessità di agire a livello legislativo, poiché il nostro Parla-
mento ha già provveduto nel 2011 ad introdurre la punibilità
dell'uso di queste armi particolarmente pericolose. Attraver-
so questa ragionevole estensione della competenza giurisdi-
zionale della Corte si rafforza dunque la giustizia penale in-
ternazionale in relazione al perseguimento e alla repressione
dei crimini di guerra. La Svizzera, ratificando le relative mo-
difiche dello Statuto di Roma, altro non fa che fornire il suo
contributo alla prevenzione di tali reati, tutelando meglio i civili
e militi coinvolti in azioni belliche.
Considerato infine che l'uso di simili armi è punibile anche
secondo il diritto internazionale umanitario, al cui sviluppo ha
contribuito pure il nostro paese con la sua neutralità attiva e
attenta alla promozione dei diritti umani, non vi è alcun serio

motivo per opporsi alla ratifica delle modifiche in discussio-
ne. L'adozione delle presenti modifiche può quindi solo raf-
forzare la buona reputazione internazionale del nostro pae-
se nel concerto delle nazioni che si adoperano per prevenire
crudeltà esecrabili e inutili in caso di conflitti bellici.
Pertanto, a nome della commissione, vi chiedo di entrare in
materia e di adottare il relativo disegno di decreto federale.

Arslan Sibel (G, BS), für die Kommission: Wir behandeln
heute eine Vorlage über ein Thema, das für unser Parlament
nicht alltäglich ist, jedoch für den Frieden und die Gerechtig-
keit in der Welt eine hohe Bedeutung hat: das Römer Statut
des Internationalen Strafgerichtshofes.
Das Römer Statut ist die vertragliche Grundlage des Inter-
nationalen Strafgerichtshofes mit Sitz in Den Haag. Es geht
unter anderem zurück auf zahlreiche Resolutionen der Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen, die zu einer Kodifi-
zierung von Prinzipien über die Bestrafung von Kriegsverbre-
chen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufriefen. Im
Juni und Juli 1998 fand in Rom unter Beteiligung der Schweiz
eine Staatenkonferenz statt, die das dort ausgearbeitete Sta-
tut am 17. Juli 1998 annahm. 123 Staaten sind dem Rö-
mer Statut des Internationalen Strafgerichtshofes beigetre-
ten. Änderungen des Statuts richten sich nach den in den Ar-
tikeln 121 und 122 vorgesehenen Verfahren. Eine Änderung
muss von einem Vertragsstaat wiederum ratifiziert werden,
damit sie für ihn in Kraft tritt. Bisher, bis 2017, hat es zwei
Änderungen gegeben, welche das Verbrechen der Aggressi-
on betrafen.
Am 14. Dezember 2017 hat die Versammlung der Vertrags-
staaten des Römer Statuts im Konsens entschieden, dass
der Strafgerichtshof neu dafür zuständig sein soll, die Ver-
wendung folgender Waffen als Kriegsverbrechen zu ahnden:
biologische Waffen, Waffen, die durch Splitter verletzen, die
durch Röntgenstrahlen nicht entdeckt werden können, sowie
blindmachende Laserwaffen.
Der Schweizer Gesetzgeber hat die Verwendung dieser drei
Waffentypen bereits 2011 unter Strafe gestellt. Die Schweiz
hat also in dieser Frage eine Vorreiterrolle inne. Sie setzt
sich auch im Bereich des humanitären Völkerrechts gegen
die Verwendung besonders brutaler und auch die Zivilbevöl-
kerung treffender Waffen ein.
Wie schon erwähnt, müssen Änderungen durch die Vertrags-
staaten ratifiziert werden, in der Schweiz also durch unser
Parlament, was Gegenstand der heutigen Vorlage ist.
Durch diese sinnvolle Erweiterung der Zuständigkeit des In-
ternationalen Strafgerichtshofes wird die internationale Straf-
justiz gestärkt. Mit der Ratifikation der Änderungen leistet die
Schweiz ihren Beitrag zur Prävention von Kriegsverbrechen
sowie zum besseren Schutz sowohl von Zivilpersonen als
auch von an den Kampfhandlungen beteiligten Personen.
Die Vorlage ist zwar nicht in der Legislaturplanung verankert,
sehr wohl aber in den Zielen des Bundesrates für das Jahr
2019. Eine Genehmigung und Ratifikation ausserhalb der Le-
gislaturplanung ist insofern unproblematisch, als die Ratifika-
tion keine Gesetzesänderung und keine spezifischen finanzi-
ellen und personellen Auswirkungen nach sich zieht, jedoch
eine erhebliche Wirkung nach aussen hat.
Die Kommission für Rechtsfragen Ihres Rates ist grossmehr-
heitlich zum Schluss gekommen, dass eine Ratifizierung un-
terstützt werden soll und diese Vorlage für die Verfolgung von
Kriegsverbrechen wichtig ist. Sie hat deshalb der Vorlage mit
19 zu 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen zugestimmt.
Die Erweiterung der Tätigkeit des Internationalen Strafge-
richtshofes wurde von verschiedenen Kommissionsmitglie-
dern als sinnvoll beurteilt, zumal die Verbote in der Schweiz,
wie bereits erwähnt, seit 2011 gelten. Es gab auch kritische
Stimmen. So wurde festgestellt, dass diese Erweiterung nicht
das Töten im Krieg verhindere, sondern nur brutale Formen
des Tötens. Auch wurden Zweifel gehegt, ob die Unterwer-
fung unter das Römer Statut für die souveräne Schweiz ein
Vorteil sei. Unter Berücksichtigung aller Einwände ist Ihre
Kommission klar für diese Vorlage.
Ich beantrage Ihnen namens der Kommission, auf die Vorla-
ge einzutreten und sie anzunehmen.
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Cassis Ignazio, Bundesrat: Der Internationale Strafgerichts-
hof in Den Haag ist zuständig für die Verfolgung und Be-
strafung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, Aggression und Kriegsverbrechen. Es geht somit um die
schwersten Verbrechen überhaupt. Der Strafgerichtshof ver-
folgt nur diese Verbrechen und keine anderen. Die Verantwor-
tung für die Strafverfolgung liegt in erster Linie bei den na-
tionalen Justizbehörden. Der Strafgerichtshof kann sich nur
dann für zuständig erklären, wenn ein betroffener Staat nicht
willens oder nicht in der Lage ist, diese Verbrechen selber zu
verfolgen.
Der Kampf gegen die Straflosigkeit bei den schwersten Ver-
brechen auf internationaler Ebene ist eine zentrale Voraus-
setzung für eine nachhaltige Friedenssicherung, für Stabilität
und letztlich Wohlstand. Die Schweiz hat sich deshalb für die
Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofes stark enga-
giert. Die Bundesversammlung genehmigte dessen Grundla-
ge, das Römer Statut, im Oktober 2001 praktisch einstimmig.
Mittlerweile zählt das Statut 122 Vertragsstaaten.
Le 14 décembre 2017, l'Assemblée des Etats Parties au Sta-
tut de Rome a adopté par consensus une résolution sur les
amendements au statut que nous traitons aujourd'hui ici.
Quelle est la teneur de ces changements, de ces amen-
dements? Ils confèrent à la Cour pénale internationale la
compétence de condamner, à titre de crimes de guerre, les
actes suivants commis lors de conflits armés internationaux
et non internationaux:
1. l'utilisation des armes biologiques;
2. l'utilisation des armes blessant par des éclats qui ne sont
pas localisables par rayons X;
3. l'utilisation des armes à laser aveuglantes.
Quelles sont les conséquences pour la Suisse? La ratification
des présents amendements n'entraînera aucune modification
du droit interne suisse.
Weshalb sollte die Schweiz diese Änderungen ratifizieren?
Durch die Ratifizierung dieser Änderungen möchte der Bun-
desrat erstens den existierenden Verboten dadurch Nach-
druck verleihen, dass Verletzungen dieser Verbote vom Straf-
gerichtshof in Den Haag geahndet werden können. Zwei-
tens möchte der Bundesrat den Einsatz der Schweiz zur Be-
kämpfung der Straflosigkeit bei den schlimmsten Verbrechen
bekräftigen. Drittens möchte der Bundesrat einen Beitrag
zur Umsetzung der verfassungsmässigen Grundsätze unse-
rer Aussenpolitik leisten, nämlich zur Friedenssicherung, zur
Stabilität und zum Wohlstand.
Der Bundesrat beantragt Ihnen aus diesen Gründen die Zu-
stimmung zum Bundesbeschluss über die Genehmigung der
Änderungen des Römer Statuts.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesbeschluss über die Genehmigung der Änderun-
gen vom 14. Dezember 2017 des Römer Statuts des In-
ternationalen Strafgerichtshofs
Arrêté fédéral portant approbation des amendements du
14 décembre 2017 au Statut de Rome de la Cour pénale
internationale

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, art. 1, 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; 19.028/19423)
Für Annahme des Entwurfes ... 106 Stimmen
Dagegen ... 57 Stimmen
(3 Enthaltungen)
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Im Jahr 2018 abgeschlossene
völkerrechtliche Verträge.
Bericht

Traités internationaux
conclus en 2018.
Rapport

Erstrat – Premier Conseil

Nationalrat/Conseil national 18.09.19 (Erstrat – Premier Conseil)

Friedl Claudia (S, SG), für die Kommission: Der Ihnen vor-
liegende Bericht ist eine Zusammenstellung aller vom Bun-
desrat, von den Departementen und Bundesämtern im Jahr
2018 abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge. Nach Ar-
tikel 48a Absatz 2 des Regierungs- und Verwaltungsorga-
nisationsgesetzes erstattet der Bundesrat der Bundesver-
sammlung jährlich darüber Bericht. Es handelt sich dabei
ausschliesslich um Verträge, bei denen es eine Kompetenz-
delegation vom Parlament an den Bundesrat gibt; hingegen
werden im Bericht keine Verträge behandelt, die dem Parla-
ment zur Genehmigung unterbreitet wurden. Kommt das Par-
lament aber nachträglich zum Schluss, ein bestimmter Ver-
trag sollte der parlamentarischen Genehmigung unterliegen,
kann es dies per Motion fordern. Ich nehme es vorweg: Die
Kommission beantragt dies für keinen der Verträge.
Die Kommission hat sich der Zusammenstellung der Verträ-
ge angenommen und sie geprüft. Die zur Verfügung stehen-
den Ausführungen beinhalten Informationen zur Vertragspar-
tei, zum Inhalt und zum Abschlussdatum sowie zu den allfäl-
ligen Kosten. Mit diesen Angaben wird eine hohe Transpa-
renz gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit über
die Vertragstätigkeit der Bundesbehörden geschaffen. Dies
wurde von allen Delegationen in der Kommission positiv be-
urteilt und auch verdankt.
Im Jahr 2018 wurden insgesamt 526 Vertragsabschlüsse und
Vertragsänderungen durchgeführt; das sind 15 Vertragsab-
schlüsse bzw. 18 Vertragsänderungen weniger als 2017. Wir
haben 2018 also eine Spur weniger Verträge abgeschlossen
als im Vorjahr. In dieser doch stattlichen Zahl sind neben bila-
teralen auch viele multilaterale Verträge enthalten, was dem
Bestreben der Schweiz, bei der weltweiten Vertretung ihrer
Interessen über solide Rechtsgrundlagen zu verfügen, ent-
spricht.
In der Diskussion wurde nachgefragt, ob hier wirklich alle Ver-
träge aufgeführt seien, insbesondere auch die Verträge der
Deza. Es wurde bestätigt, dass alle gemeldeten Verträge auf-
geführt sind, dass es aber nur Verträge sind, die rechtlich bin-
dend sind. Viele Projektverträge, wie sie beispielsweise die
Deza abschliesst, sind nicht als völkerrechtliche Verträge zu
qualifizieren; diese sind hier deshalb auch nicht aufgeführt.
Auch nicht aufgeführt sind alle vertraulichen und geheimen
Verträge; das ist, glaube ich, logisch. Diese werden von der
Bundeskanzlei zusammengestellt und von der GPK geprüft.
Die Kommission bedankt sich beim EDA für die übersichtli-
che und gut lesbare Zusammenstellung und beantragt Ihnen,
vom Bericht Kenntnis zu nehmen.

Béglé Claude (C, VD), pour la commission: En vertu de l'ar-
ticle 48a alinéa 2 de la loi sur l'organisation du gouvernement
et de l'administration, le Conseil fédéral est tenu de présenter
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